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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes 

ABSCHNITT I ABSCHNITT I 

Geltungsbereich und allgemeine Grundsätze Geltungsbereich und allgemeine Grundsätze 

Todesfall Todesfall 

§ 3c. Im Todesfall des Arbeitnehmers gebühren § 3c. m Todesfall des Arbeitnehmers gebühren 

 1. und 2. ...  1. und 2. ... 

 3. der ersatzweise Anspruch auf Abgeltung der Winterfeiertage bei 
Erfüllung der Voraussetzungen des § 13j Abs. 1 und Abs. 2 zweiter Satz, 
sofern der Todesfall nach Erwerb des Anspruchs und vor der Auszahlung 
eingetreten ist, sowie 

 3. der ersatzweise Anspruch auf Abgeltung der Winterfeiertage bei 
Erfüllung der Voraussetzungen des § 13j Abs. 1 und Abs. 2 zweiter Satz, 
sofern der Todesfall nach Erwerb des Anspruchs und vor der Auszahlung 
eingetreten ist, 

 4. die Überbrückungsabgeltung im Ausmaß des § 13m Abs. 1 erster Satz, 
wobei § 13n Abs. 4 sinngemäß gilt, 

 4. die Überbrückungsabgeltung im Ausmaß des § 13m Abs. 1 erster Satz 
und Abs. 3, wobei § 13n Abs. 4 und 5 sinngemäß gilt, sowie 

  5. das Überbrückungsgeld im Ausmaß des § 13l Abs. 1 bis 4, 

[...] [...] 

ABSCHNITT II ABSCHNITT II 

URLAUBSBESTIMMUNGEN URLAUBSBESTIMMUNGEN 

Abfindung Abfindung 

§ 10. (1) Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf Abfindung im Ausmaß der 
Anwartschaften, wenn 

§ 10. (1) Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf Abfindung im Ausmaß der 
Anwartschaften, wenn 

 a) ...  a) ... 

 b) er eine Pension nach den Bestimmungen des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, in der jeweils 
geltenden Fassung, zuerkannt erhalten hat; 

 b) er eine Pension nach den Bestimmungen des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, in der jeweils 
geltenden Fassung, in Anspruch nimmt; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 c) ...  c) ... 

(1a) und (2) ... (1a) und (2) ... 

ABSCHNITT III ABSCHNITT III 

ABFERTIGUNGSBESTIMMUNGEN ABFERTIGUNGSBESTIMMUNGEN 

§ 13c. (1) ... § 13c. (1) ... 

[...] [...] 

(2) bis (7) ... (2) bis (7) ... 

 (8) Bestreitet der Arbeitnehmer die vom Arbeitgeber der Urlaubs- und 
Abfertigungskasse bekannt gegebene Beendigungsart, so hat er dies binnen drei 
Jahren ab Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegenüber der Urlaubs- und 
Abfertigungskasse geltend zu machen. Dasselbe gilt für einen Arbeitgeber, der 
die von ihm bekannt gegebene Beendigungsart bei der Urlaubs- und 
Abfertigungskasse bestreitet. Die gerichtliche Geltendmachung der unrichtigen 
Beendigungsart ist binnen vier Jahren ab Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
zulässig. 

Abschnitt IIIb Abschnitt IIIb 

Überbrückungsgeld Überbrückungsgeld 

Anspruch auf Überbrückungsgeld Anspruch auf Überbrückungsgeld 

§ 13l. (1) Arbeitnehmer haben nach Vollendung des 58. Lebensjahres, sofern 
sie in keinem Arbeitsverhältnis mehr stehen und im Anschluss an den Bezug von 
Überbrückungsgeld Anspruch auf eine Alterspension (Alters-, Korridor- oder 
Schwerarbeitspension) haben, einen einmaligen Anspruch auf 
Überbrückungsgeld bei Vorliegen von: 

§ 13l. (1) Arbeitnehmer haben nach Vollendung des 58. Lebensjahres, sofern 
sie in keinem Arbeitsverhältnis mehr stehen und im Anschluss an den Bezug von 
Überbrückungsgeld Anspruch auf eine Alterspension (Alters-, Korridor- oder 
Schwerarbeitspension) oder auf Sonderruhegeld nach Art. X des 
Nachtschwerarbeitsgesetzes – NSchG, BGBl. Nr. 354/1981 haben, einen 
einmaligen Anspruch auf Überbrückungsgeld bei Vorliegen von: 

 1. und 2. ...  1. und 2. ... 

Dies gilt auch für Arbeitnehmer im Sinne des § 33d Abs. 2. Kein Anspruch auf Überbrückungsgeld besteht, wenn der Arbeitnehmer bis zur 
Erreichung des Anfallsalters für eine Alterspension eine Invaliditätspension nach 
§ 254 ASVG oder nach § 254 ASVG in der am 31. Dezember 2013 geltenden 
Fassung bezieht.  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) Die monatliche Höhe des Überbrückungsgeldes beträgt das 169,5-fache 
des kollektivvertraglichen Stundenlohns, der sich aus der überwiegenden 
Einstufung des Arbeitnehmers in den letzten 52 Wochen vor Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses ergibt. Kollektivvertragliche Lohnerhöhungen sind zu 
berücksichtigen. Dies gilt auch für den Zeitraum des Bezugs von 
Überbrückungsgeld. Mangels einer kollektivvertraglichen Regelung des 
Stundenlohns gilt der im letzten Arbeitsverhältnis vereinbarte und der Urlaubs- 
und Abfertigungskasse gemeldete Stundenlohn (§ 21a Abs. 3 letzter Satz) als 
Berechnungsgrundlage. 

(2) Die monatliche Höhe des Überbrückungsgeldes beträgt das 169,5-fache 
des kollektivvertraglichen Stundenlohns, der sich aus der überwiegenden 
Einstufung des Arbeitnehmers in den letzten 260 Wochen vor Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses ergibt. Kollektivvertragliche Lohnerhöhungen sind zu 
berücksichtigen. Dies gilt auch für den Zeitraum des Bezugs von 
Überbrückungsgeld. Mangels einer kollektivvertraglichen Regelung des 
Stundenlohns gilt der im letzten Arbeitsverhältnis vereinbarte und der Urlaubs- 
und Abfertigungskasse gemeldete Stundenlohn (§ 21a Abs. 3 letzter Satz) als 
Berechnungsgrundlage. 

(2a) Bei Arbeitnehmern, deren vereinbarte Wochenarbeitszeit ab der 
Vollendung des 40. Lebensjahres die gesetzliche Normalarbeitszeit oder eine 
durch Normen der kollektiven Rechtsgestaltung festgelegte kürzere 
Normalarbeitszeit unterschritten hat (Teilzeitarbeit), ist das 169,5-fache des 
kollektivvertraglichen Stundenlohns, der sich aus der überwiegenden Einstufung 
des Arbeitnehmers in den letzten 52 Wochen vor Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses ergibt, mit der Anzahl der für den Arbeitnehmer auf Grund 
der Vereinbarung geltenden wöchentlichen Arbeitsstunden zu multiplizieren und 
das Produkt durch die Anzahl der für die übrigen Arbeitnehmer des Betriebes 
geltenden regelmäßigen wöchentlichen Arbeitsstunden zu dividieren. Fallen ab 
dem 40. Lebensjahr sowohl Beschäftigungszeiten mit kollektivvertraglicher oder 
gesetzlicher Normalarbeitszeit als auch Beschäftigungszeiten mit vertraglich 
vereinbarter kürzerer Arbeitszeit oder tatsächlich längerer Arbeitszeit an, so ist 
als Stundenzahl für die Berechnung des Überbrückungsgeldes die 
durchschnittliche sich aus dem Verhältnis der jeweiligen Beschäftigungszeiten 
zur Summe der Beschäftigungszeiten ergebende Stundenzahl heranzuziehen. 
Liegen mehr als 520 Beschäftigungswochen ab dem 40. Lebensjahr vor, so sind 
für die Berechnung jene Beschäftigungswochen mit der höchsten wöchentlichen 
Arbeitszeit heranzuziehen. 

(2a) Bei Arbeitnehmern, deren vereinbarte Wochenarbeitszeit ab der 
Vollendung des 40. Lebensjahres die gesetzliche Normalarbeitszeit oder eine 
durch Normen der kollektiven Rechtsgestaltung festgelegte kürzere 
Normalarbeitszeit unterschritten hat (Teilzeitarbeit), ist das 169,5-fache des 
kollektivvertraglichen Stundenlohns, der sich aus der überwiegenden Einstufung 
des Arbeitnehmers in den letzten 260 Wochen vor Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses ergibt, mit der Anzahl der für den Arbeitnehmer auf Grund 
der Vereinbarung geltenden wöchentlichen Arbeitsstunden zu multiplizieren und 
das Produkt durch die Anzahl der für die übrigen Arbeitnehmer des Betriebes 
geltenden regelmäßigen wöchentlichen Arbeitsstunden zu dividieren. Fallen ab 
dem 40. Lebensjahr sowohl Beschäftigungszeiten mit kollektivvertraglicher oder 
gesetzlicher Normalarbeitszeit als auch Beschäftigungszeiten mit vertraglich 
vereinbarter kürzerer Arbeitszeit oder tatsächlich längerer Arbeitszeit an, so ist 
als Stundenzahl für die Berechnung des Überbrückungsgeldes die 
durchschnittliche sich aus dem Verhältnis der jeweiligen Beschäftigungszeiten 
zur Summe der Beschäftigungszeiten ergebende Stundenzahl heranzuziehen. 
Liegen mehr als 520 Beschäftigungswochen ab dem 40. Lebensjahr vor, so sind 
für die Berechnung jene Beschäftigungswochen mit der höchsten wöchentlichen 
Arbeitszeit heranzuziehen. 

(3) und (4) ... (3) und (4) ... 

(5) Der Arbeitnehmer hat bei Antragstellung nachzuweisen, dass er 
innerhalb der letzten zwei Jahre vor Antragstellung eine Maßnahme der 
gesundheitlichen Rehabilitation beendet hat. Der Bundesminister für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz hat auf gemeinsamen Antrag der zuständigen 
kollektivvertragsfähigen Körperschaften durch Verordnung festzulegen, welche 
Maßnahmen der gesundheitlichen Rehabilitation geeignet sind. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(6) Abweichend von den Abs. 2 bis 4 können auf gemeinsamen Antrag der 
zuständigen kollektivvertragsfähigen Körperschaften durch Verordnung des 
Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz die Höhe des 
Überbrückungsgeldes, der Zeitraum des Bezuges mit höchstens 24 Monaten, 
sowie die Anzahl der gebührenden Monatsentgelte mit höchstens 14 pro Jahr 
festgesetzt werden, sofern die finanzielle Deckung gewährleistet ist. Änderungen 
der Ansprüche gemäß Abs. 2 bis 4 durch Verordnung haben keine Auswirkungen 
auf Arbeitnehmer, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung 
Überbrückungsgeld beziehen. 

(5) Abweichend von den Abs. 2 bis 4 können auf gemeinsamen Antrag der 
zuständigen kollektivvertragsfähigen Körperschaften durch Verordnung des 
Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz die Höhe des 
Überbrückungsgeldes, der Zeitraum des Bezuges mit höchstens 24 Monaten, 
sowie die Anzahl der gebührenden Monatsentgelte mit höchstens 14 pro Jahr 
festgesetzt werden, sofern die finanzielle Deckung gewährleistet ist. Änderungen 
der Ansprüche gemäß Abs. 2 bis 4 durch Verordnung haben keine Auswirkungen 
auf Arbeitnehmer, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung 
Überbrückungsgeld beziehen. 

 (6) Der Bezug des zuerkannten Überbrückungsgeldes kann einmal für die 
Dauer eines Kalendermonates oder eines Vielfachen unterbrochen werden, wenn 
der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis zu seinem letzten Arbeitgeber im Ausmaß 
seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit vor Beginn des 
Überbrückungsgeldbezugs wieder aufnimmt. 

(7) Der Bezug von Überbrückungsgeld ruht (7) Der Bezug von Überbrückungsgeld ruht 

 1. in Kalendermonaten, in denen der Arbeitnehmer in einem 
Arbeitsverhältnis zu einem diesem Bundesgesetz unterliegenden Betrieb 
steht, 

 1. in Kalendermonaten, in denen der Arbeitnehmer in einem 
Arbeitsverhältnis zu einem diesem Bundesgesetz unterliegenden Betrieb 
steht außer im Falle des Abs. 6, 

 2. ...  2. ... 

 3. während des Zeitraumes, für den eine Urlaubsersatzleistung gemäß § 9 
oder eine Urlaubsabfindung gemäß § 10 bezogen wird. 

 3. während des Zeitraumes, für den eine Urlaubsersatzleistung gemäß § 9 
oder eine Urlaubsabfindung gemäß § 10 bezogen wird, 

  4. während des Zeitraumes, für den eine befristet zuerkannte 
Invaliditätspension nach § 254 ASVG, in der am 31. Dezember 2013 
geltenden Fassung, Rehabilitationsgeld nach § 143a ASVG, 
Umschulungsgeld nach § 39b AlVG oder Übergangsgeld nach dem 
ASVG bezogen wird. 

(8) und (9) ... (8) und (9) ... 

Überbrückungsabgeltung bei Nichtinanspruchnahme von Überbrückungsgeld Überbrückungsabgeltung 

§ 13m. (1) Einem Arbeitnehmer, der in einem Arbeitsverhältnis steht, das 
diesem Bundesgesetz unterliegt und trotz Erfüllung der sonstigen 
Voraussetzungen des § 13l Abs. 1 Überbrückungsgeld nicht in Anspruch nimmt, 
gebührt für Zeiten, in denen er das Überbrückungsgeld nicht beansprucht, eine 
einmalige Überbrückungsabgeltung in der Höhe von 35% des sonst zustehenden 
Überbrückungsgeldes. Die Überbrückungsabgeltung gebührt dem Arbeitnehmer 

§ 13m. (1) Einem Arbeitnehmer, der in einem Arbeitsverhältnis steht, das 
diesem Bundesgesetz unterliegt und trotz Erfüllung der sonstigen 
Voraussetzungen des § 13l Abs. 1 Überbrückungsgeld nicht in Anspruch nimmt, 
gebührt für Zeiten, in denen er das Überbrückungsgeld nicht beansprucht oder er 
den Bezug des Überbrückungsgeldes unterbrochen hat (§ 13l Abs. 6), eine 
einmalige Überbrückungsabgeltung in der Höhe von 50% des sonst zustehenden 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
bei Antritt der Alterspension. Überbrückungsgeldes. Die Überbrückungsabgeltung gebührt dem Arbeitnehmer 

bei Antritt der Alterspension, im Fall des Sonderruhegeldes mit Beginn des 
Sonderruhegeldbezugs. 

(2) Einem Arbeitgeber, der einen Arbeitnehmer gemäß Abs. 1 beschäftigt, 
gebührt hinsichtlich dieses Arbeitsverhältnisses eine einmalige 
Überbrückungsabgeltung in der Höhe von 20% des sonst dem Arbeitnehmer 
zustehenden Überbrückungsgeldes. Die Überbrückungsabgeltung kann mit 
offenen Zuschlagsforderungen verrechnet werden. Die Überbrückungsabgeltung 
steht nicht zu, wenn der Arbeitgeber innerhalb der letzten fünf Jahre vor 
Antragstellung wiederholt wegen Verstoßes gegen sozialversicherungsrechtliche 
Meldepflichten gemäß § 33 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz bestraft 
wurde. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat der Urlaubs- und Abfertigungskasse 
auf Anfrage mitzuteilen, ob gegen den Arbeitgeber eine solche Verwaltungsstrafe 
verhängt worden ist. 

(2) Einem Arbeitgeber, der einen Arbeitnehmer gemäß Abs. 1 beschäftigt, 
gebührt hinsichtlich dieses Arbeitsverhältnisses eine einmalige 
Überbrückungsabgeltung in der Höhe von 30% des sonst dem Arbeitnehmer 
zustehenden Überbrückungsgeldes. Die Überbrückungsabgeltung kann mit 
offenen Zuschlagsforderungen verrechnet werden. Die Überbrückungsabgeltung 
steht nicht zu, wenn der Arbeitgeber innerhalb der letzten fünf Jahre vor 
Antragstellung wiederholt wegen Verstoßes gegen sozialversicherungsrechtliche 
Meldepflichten gemäß § 33 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz bestraft 
wurde. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat der Urlaubs- und Abfertigungskasse 
auf Anfrage mitzuteilen, ob gegen den Arbeitgeber eine solche Verwaltungsstrafe 
verhängt worden ist. 

 (3) Einem Arbeitnehmer, der die Voraussetzungen des § 13l Abs. 1 Z 1 
erfüllt, vor Vollendung des 58. Lebensjahres berufsunfähig wird und dauerhaft 
Invaliditätspension bezieht, gebührt eine Abgeltung in der Höhe von 50% des 
fiktiv zustehenden Überbrückungsgeldes für den Zeitraum des § 13l Abs. 3, wobei 
für die Berechnung des Stundenlohns § 13l Abs. 2 sinngemäß heranzuziehen ist. 

(3) Abweichend von Abs. 1 und 2 kann auf gemeinsamen Antrag der 
zuständigen kollektivvertragsfähigen Körperschaften durch Verordnung des 
Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz die Höhe der 
Überbrückungsabgeltung festgesetzt werden, sofern die finanzielle Deckung 
gewährleistet ist. 

(4) Abweichend von Abs. 1 bis 3 kann auf gemeinsamen Antrag der 
zuständigen kollektivvertragsfähigen Körperschaften durch Verordnung der 
Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend die Höhe der 
Überbrückungsabgeltung festgesetzt werden, sofern die finanzielle Deckung 
gewährleistet ist. 

Anträge auf Gewährung von Leistungen gemäß §§ 13l und 13m Anträge auf Gewährung von Leistungen gemäß §§ 13l und 13m 

§ 13n. (1) bis (3) ... § 13n. (1) bis (3) ... 

 (3a) Eine Unterbrechung des Überbrückungsgeldbezugs gemäß § 13l Abs. 6 
ist der Urlaubs- und Abfertigungskasse mindestens drei Arbeitstage vor 
Wiederaufnahme des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer oder den 
Arbeitgeber schriftlich bekannt zu geben; den neuerlichen Bezug von 
Überbrückungsgeld hat der Arbeitnehmer der Urlaubs- und Abfertigungskasse 
zwei Wochen vor dem Ende der Unterbrechung schriftlich bekannt zu geben. 
Abs. 3 dritter Satz gilt sinngemäß. 

(4) Der Antrag auf Gewährung einer Überbrückungsabgeltung bei (4) Der Antrag auf Gewährung einer Überbrückungsabgeltung bei 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Nichtinanspruchnahme von Überbrückungsgeld gemäß § 13m kann vom 
Arbeitnehmer oder vom Arbeitgeber nur binnen sechs Monaten nach Antritt der 
Alterspension (Alters-, Korridor- oder Schwerarbeitspension) des Arbeitnehmers 
gestellt werden. Der Arbeitnehmer hat die Erfüllung der Voraussetzungen für 
dessen Bezug, der Arbeitgeber die Beschäftigung eines solchen Arbeitnehmers 
nachzuweisen. Stellt nur einer der beiden einen Antrag, so hat die Urlaubs- und 
Abfertigungskasse dem jeweils anderen, den ihm gebührenden Anspruch auf 
Überbrückungsabgeltung unabhängig von einer Antragstellung zu gewähren. 

Nichtinanspruchnahme von Überbrückungsgeld gemäß § 13m Abs. 1 kann vom 
Arbeitnehmer oder vom Arbeitgeber nur binnen zwölf Monaten nach Antritt der 
Alterspension (Alters-, Korridor- oder Schwerarbeitspension) des Arbeitnehmers 
oder binnen zwölf Monaten nach Bezugsbeginn von Sonderruhegeld gestellt 
werden. Der Arbeitnehmer hat die Erfüllung der Voraussetzungen für dessen 
Bezug, der Arbeitgeber die Beschäftigung eines solchen Arbeitnehmers 
nachzuweisen. Stellt nur einer der beiden einen Antrag, so hat die Urlaubs- und 
Abfertigungskasse dem jeweils anderen, den ihm gebührenden Anspruch auf 
Überbrückungsabgeltung unabhängig von einer Antragstellung zu gewähren. 

 (5) Der Antrag auf Gewährung einer Abgeltung nach § 13m Abs. 3 kann 
vom Arbeitnehmer innerhalb von 12 Monaten nach Zuerkennung der 
Invaliditätspension gestellt werden, wobei der Arbeitnehmer die Voraussetzungen 
nachzuweisen hat. 

Zuschlag Zuschlag 

§ 13o. (1) ... § 13o. (1) ... 

(2) Der Zuschlag ist auch von Arbeitgebern mit Sitz außerhalb Österreichs 
zu entrichten, sofern sie einen Arbeitnehmer im Sinne des § 33d Abs. 2 
beschäftigen. Kommt ein solcher Arbeitgeber dieser Verpflichtung nicht nach, gilt 
§ 33h Abs. 2, 2a und 3. Im Übrigen gelten die §§ 22 Abs. 2a, Abs. 4 bis 6, 23, 
23a, 23b Abs. 2 und 3, 25 Abs. 1, 1b und 2. 

 

(3) ... (3) ... 

ABSCHNITT IV ABSCHNITT IV 

ORGANISATION DER BAUARBEITER-URLAUBS- UND 
ABFERTIGUNGSKASSE 

ORGANISATION DER BAUARBEITER-URLAUBS- UND 
ABFERTIGUNGSKASSE 

Ermächtigung Ermächtigung 

§ 18a. (1) Die Urlaubs- und Abfertigungskasse ist ermächtigt, 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung für die Erbringung von 
Dienstleistungen, die in Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben stehen und diese im Interesse der in den Geltungsbereich dieses 
Bundesgesetzes fallenden Arbeitnehmer und Arbeitgeber bzw. der jeweiligen 
Interessenvertretungen verbessern, unterstützen oder ergänzen, zu errichten. 

§ 18a. Die Urlaubs- und Abfertigungskasse ist ermächtigt, Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung für die Erbringung von Dienstleistungen, die in 
Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben stehen und diese 
im Interesse der in den Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes fallenden 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber bzw. der jeweiligen Interessenvertretungen 
verbessern, unterstützen oder ergänzen, zu errichten. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) Die Urlaubs- und Abfertigungskasse ist ermächtigt, gegen Ersatz der 
daraus entstehenden Kosten als Dienstleister im Auftrag des Sozial- und 
Weiterbildungsfonds nach Abschnitt V des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes – 
AÜG, BGBl. Nr. 196/1988 

 

 1. Beiträge für vom Ausland überlassene Arbeitskräfte einzuheben und  

 2. die Leistungen des Fonds nach § 22c AÜG nach Maßgabe der 
Bestimmungen des Dienstleistungsvertrages abzuwickeln. 

 

Gebarung Gebarung 

§ 19. (1) bis (3) ... § 19. (1) bis (3) ... 

(4) Die zur Veranlagung verfügbaren Vermögensbestände der Urlaubs- und 
Abfertigungskasse sind zinsenbringend sowie in einer den Vorschriften über die 
Veranlagung von Mündelgeld entsprechenden Art und Weise anzulegen, soweit 
Abs. 5 nicht anderes bestimmt. 

(4) Die zur Veranlagung verfügbaren Vermögensbestände der Urlaubs- und 
Abfertigungskasse sind möglichst zinsenbringend sowie in einer den Vorschriften 
über die Veranlagung von Mündelgeld entsprechenden Art und Weise anzulegen, 
soweit Abs. 5 nicht anderes bestimmt. Liquiditätsaushilfen zwischen den 
Sachbereichen sind zulässig.“ 

(5) bis (9) ... (5) bis (9) ... 

Deckung des Aufwandes; Zuschläge zum Lohn Deckung des Aufwandes; Zuschläge zum Lohn 

§ 21. (1) und (2) ... § 21. (1) und (2) ... 

(3) Die Höhe des Zuschlages zur Deckung des Aufwandes für die 
Abfertigungsregelung einschließlich der anteiligen Verwaltungskosten ist jährlich 
einheitlich für Arbeitsverhältnisse, für die gemäß § 33a das Betriebliche 
Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz – BMSVG, BGBl. I Nr. 100/2002, 
gilt, und für Arbeitsverhältnisse, die dem Abschnitt III unterliegen, festzusetzen, 
wobei zu berücksichtigen sind: 

(3) Die Höhe des Zuschlages zur Deckung des Aufwandes für die 
Abfertigungsregelung einschließlich der anteiligen Verwaltungskosten ist 
einheitlich für Arbeitsverhältnisse, für die gemäß § 33a das Betriebliche 
Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz – BMSVG, BGBl. I Nr. 100/2002, 
gilt, und für Arbeitsverhältnisse, die dem Abschnitt III unterliegen, festzusetzen, 
wobei zu berücksichtigen sind: 

 1. ...  1. ... 

 a) und b) ...  a) und b) ... 

 2. ...  2. ... 

 a) und b) ...  a) und b) ... 

 Erfordert es die Gebarung, so ist durch Verordnung der Bundesministerin für 
Arbeit, Familie und Jugend die entsprechende Änderung der Höhe der Zuschläge 
für den Sachbereich der Abfertigungsregelung vorzunehmen. 

(4) ... (4) ... 

87/M
E

 X
X

V
II. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

7 von 23

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  8 von 23 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

ABSCHNITT V ABSCHNITT V 

VERFAHRENSVORSCHRIFTEN VERFAHRENSVORSCHRIFTEN 

Lohnaufzeichnungen Lohnaufzeichnungen 

§ 23. (1) ... § 23. (1) ... 

(2) Das Einsichtsrecht der Urlaubs- und Abfertigungskasse nach Abs. 1 
umfasst auch die Einsicht in Geschäftsunterlagen, um festzustellen, ob es sich bei 
den ausgeübten Tätigkeiten um Tätigkeiten gemäß § 2 oder um Tätigkeiten von 
Mischbetrieben gemäß § 3 handelt. Darüber hinaus erstreckt sich das 
Einsichtsrecht der Urlaubs- und Abfertigungskasse nach Abs. 1 auch auf jene 
Aufzeichnungen, die Zahlungen aus dem Arbeitsverhältnis an den Arbeitnehmer 
nachverfolgen lassen, soweit diese Unterlagen und Aufzeichnungen für die 
Feststellung der Zuschlagspflicht und die Berechnung der Zuschlagsleistung 
relevant sind. Zu diesen Aufzeichnungen zählen auch die Lohnunterlagen nach 
§ 7d des Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes (AVRAG), BGBl. 
Nr. 459/1993. 

(2) Das Einsichtsrecht der Urlaubs- und Abfertigungskasse nach Abs. 1 
umfasst auch die Einsicht in Geschäftsunterlagen, um festzustellen, ob es sich bei 
den ausgeübten Tätigkeiten um Tätigkeiten gemäß § 2 oder um Tätigkeiten von 
Mischbetrieben gemäß § 3 handelt. Darüber hinaus erstreckt sich das 
Einsichtsrecht der Urlaubs- und Abfertigungskasse nach Abs. 1 auch auf jene 
Aufzeichnungen, die Zahlungen aus dem Arbeitsverhältnis an den Arbeitnehmer 
nachverfolgen lassen, soweit diese Unterlagen und Aufzeichnungen für die 
Feststellung der Zuschlagspflicht und die Berechnung der Zuschlagsleistung 
relevant sind. Zu diesen Aufzeichnungen zählen auch die Lohnunterlagen nach 
§ 22 Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (LSD-BG), BGBl. I 
Nr. 44/2016. 

Baustellenkontrolle Baustellenkontrolle 

§ 23a. (1) Die Bediensteten der Urlaubs- und Abfertigungskasse sind zur 
Durchführung ihrer Aufgaben berechtigt, die Baustellen sowie die 
Aufenthaltsräume der Arbeitnehmer zu betreten. 

§ 23a. (1) Die Bediensteten der Urlaubs- und Abfertigungskasse sind zur 
Durchführung ihrer Aufgaben berechtigt, die Baustellen sowie die 
Aufenthaltsräume der Arbeitnehmer zu betreten und die Kontrollmaßnahmen zu 
Beweiszwecken zu dokumentieren. 

(2) ... (2) ... 

(3) Die Bediensteten der Urlaubs- und Abfertigungskasse sind berechtigt, 
von allen auf der Baustelle anwesenden Personen, die mit Arbeiten an der 
Baustellen beschäftigt sind, die zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen 
Auskünfte einzuholen. Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, auf Verlangen der 
Bediensten der Urlaubs- und Abfertigungskasse ihre Ausweise oder sonstige 
Unterlagen zur Feststellung ihrer Identität vorzuzeigen. Der Arbeitgeber oder sein 
Bevollmächtigter ist verpflichtet, den Bediensteten der Urlaubs- und 
Abfertigungskasse die zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und Einsicht in die erforderlichen Unterlagen zu gewähren. 
Erforderliche Auskünfte und Unterlagen sind Informationen über die dem BUAG 
unterliegenden Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnisse, die Art der 

(3) Die Bediensteten der Urlaubs- und Abfertigungskasse sind berechtigt, 
von allen auf der Baustelle anwesenden Personen, die mit Arbeiten an der 
Baustellen beschäftigt sind, die zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen 
Auskünfte einzuholen. Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, auf Verlangen der 
Bediensten der Urlaubs- und Abfertigungskasse ihre Ausweise oder sonstige 
Unterlagen zur Feststellung ihrer Identität vorzuzeigen. Der Arbeitgeber oder sein 
Bevollmächtigter ist verpflichtet, den Bediensteten der Urlaubs- und 
Abfertigungskasse die zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen, Einsicht in die erforderlichen Unterlagen zu gewähren und 
die Anfertigung von Ablichtungen dieser Unterlagen zu gestatten. Erforderliche 
Auskünfte und Unterlagen sind Informationen über die dem BUAG 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Beschäftigung und alle sonstigen Angaben, die die Anwendung des BUAG auf 
das Arbeitsverhältnis feststellen lassen. Zu diesen Unterlagen zählen auch die 
Lohnunterlagen nach § 7d AVRAG. Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass bei 
seiner Abwesenheit von der Baustelle eine dort anwesende Person den 
Bediensteten der Urlaubs- und Abfertigungskasse die erforderlichen Auskünfte 
erteilt und Einsicht in die dafür erforderlichen Unterlagen gewährt. 

unterliegenden Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnisse, die Art der 
Beschäftigung und alle sonstigen Angaben, die die Anwendung des BUAG auf 
das Arbeitsverhältnis feststellen lassen. Zu diesen Unterlagen zählen auch die 
Lohnunterlagen nach § 22 LSD-BG. Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass bei 
seiner Abwesenheit von der Baustelle eine dort anwesende Person den 
Bediensteten der Urlaubs- und Abfertigungskasse die erforderlichen Auskünfte 
erteilt und Einsicht in die dafür erforderlichen Unterlagen gewährt. 

Auskunftspflicht Auskunftspflicht 

§ 23b. (1) ... § 23b. (1) ... 

(2) Bei gänzlicher oder teilweiser Weitergabe von Bauleistungen im Sinne 
des § 19 des Umsatzsteuergesetzes 1994 (UStG 1994), BGBl. Nr. 663/1994, 
durch ein Unternehmen an ein anderes Unternehmen hat der Auftraggeber der 
Urlaubs- und Abfertigungskasse auf Verlangen Auskünfte darüber zu erteilen, an 
welches Unternehmen welche Bauleistungen weitergegeben wurden. Die erteilten 
Auskünfte haben jedenfalls die vollständige Angabe zumindest der 
Unternehmensbezeichnung (Firma) und der Geschäftsanschrift des 
Auftragnehmers, gegebenenfalls auch die Angabe seiner Firmenbuchnummer und 
seines Sitzes sowie eine genaue Beschreibung der Art der weitergegebenen 
Arbeiten zu umfassen. Auf Verlangen der Urlaubs- und Abfertigungskasse sind 
die erteilten Auskünfte durch Unterlagen, wie beispielsweise Auftragsschreiben 
und (Teil)Rechnungen zu belegen. 

(2) Bei gänzlicher oder teilweiser Weitergabe von Bauleistungen im Sinne 
des § 19 des Umsatzsteuergesetzes 1994 (UStG 1994), BGBl. Nr. 663/1994, 
durch ein Unternehmen an ein anderes Unternehmen hat der Auftraggeber der 
Urlaubs- und Abfertigungskasse auf Verlangen Auskünfte darüber zu erteilen, an 
welches Unternehmen welche Bauleistungen weitergegeben wurden. Die erteilten 
Auskünfte haben jedenfalls die vollständige Angabe zumindest der 
Unternehmensbezeichnung (Firma) und der Geschäftsanschrift des 
Auftragnehmers, gegebenenfalls auch die Angabe seiner Firmenbuchnummer und 
seines Sitzes sowie eine genaue Beschreibung der Art der weitergegebenen 
Arbeiten zu umfassen. Auf Verlangen der Urlaubs- und Abfertigungskasse sind 
die erteilten Auskünfte durch Unterlagen, wie beispielsweise Auftragsschreiben 
und (Teil)Rechnungen zu belegen sowie die Anfertigung von Ablichtungen dieser 
Unterlagen zu gestatten. 

(3) Bei der Überlassung von Arbeitskräften im Sinne des § 3 AÜG zur 
Verrichtung von Bauleistungen im Sinne des § 19 UStG 1994 hat der 
Beschäftiger der Urlaubs- und Abfertigungskasse auf Verlangen Auskünfte über 
die Identität der überlassenen Arbeitnehmer, der von diesen im Rahmen der 
Überlassung ausgeübten Tätigkeit und über den Überlasserbetrieb zu erteilen. Die 
erteilten Auskünfte haben jedenfalls die vollständige Angabe von Vor- und 
Zunamen, der Sozialversicherungsnummer und des Sozialversicherungsträgers 
des überlassenen Arbeitnehmers zu umfassen und die im Beschäftigerbetrieb 
ausgeübte Tätigkeit zu beschreiben. Auf Verlangen der Urlaubs- und 
Abfertigungskasse sind die erteilten Auskünfte durch Unterlagen, wie 
beispielsweise Überlassungsverträge und (Teil)Rechnungen zu belegen. 

(3) Bei der Überlassung von Arbeitskräften im Sinne des § 3 AÜG zur 
Verrichtung von Bauleistungen im Sinne des § 19 UStG 1994 hat der 
Beschäftiger der Urlaubs- und Abfertigungskasse auf Verlangen Auskünfte über 
die Identität der überlassenen Arbeitnehmer, der von diesen im Rahmen der 
Überlassung ausgeübten Tätigkeit und über den Überlasserbetrieb zu erteilen. Die 
erteilten Auskünfte haben jedenfalls die vollständige Angabe von Vor- und 
Zunamen, der Sozialversicherungsnummer und des Sozialversicherungsträgers 
des überlassenen Arbeitnehmers zu umfassen und die im Beschäftigerbetrieb 
ausgeübte Tätigkeit zu beschreiben. Auf Verlangen der Urlaubs- und 
Abfertigungskasse sind die erteilten Auskünfte durch Unterlagen, wie 
beispielsweise Überlassungsverträge und (Teil)Rechnungen zu belegen sowie die 
Anfertigung von Ablichtungen dieser Unterlagen zu gestatten. 

(4) Arbeitgeber, gegen die ein rechtskräftiger Bescheid über das Vorliegen (4) Arbeitgeber, gegen die ein rechtskräftiger Bescheid über das Vorliegen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
eines Scheinunternehmens nach § 8 Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz – SBBG, 
BGBl. 113/2015, erlassen wurde, haben der Urlaubs- und Abfertigungskasse auf 
deren Verlangen Auskünfte über Name und Anschrift ihres Auftraggebers zu 
erteilen und die im Rahmen des Auftrags beschäftigten Arbeitnehmer durch 
Angabe des Namens, der Sozialversicherungsnummer und des 
Beschäftigungsausmaßes bekanntzugeben. Diese Angaben sind auf Verlangen 
durch Unterlagen, wie die schriftliche Auftragserteilung, zu belegen. 

eines Scheinunternehmens nach § 8 Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz – SBBG, 
BGBl. 113/2015, erlassen wurde, haben der Urlaubs- und Abfertigungskasse auf 
deren Verlangen Auskünfte über Name und Anschrift ihres Auftraggebers zu 
erteilen und die im Rahmen des Auftrags beschäftigten Arbeitnehmer durch 
Angabe des Namens, der Sozialversicherungsnummer und des 
Beschäftigungsausmaßes bekanntzugeben. Diese Angaben sind auf Verlangen 
durch Unterlagen, wie die schriftliche Auftragserteilung, zu belegen sowie die 
Anfertigung von Ablichtungen dieser Unterlagen zu gestatten. 

Arbeitnehmerinformation Arbeitnehmerinformation 

§ 24. ... § 24. ... 

 1. und 2. ...  1. und 2. ... 

 3. sein Arbeitsverhältnis betreffende Anzeigen im abgeschlossenen Quartal 
betreffend Unterschreitung des Entgelts gemäß § 7h 
Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG), BGBl. Nr. 459/1993, 

 3. sein Arbeitsverhältnis betreffende Anzeigen im abgeschlossenen Quartal 
betreffend Unterschreitung des Entgelts gemäß § 15 LSD-BG, 

 4. und 5. ...  4. und 5. ... 

[...] [...] 

Verjährung Verjährung 

§ 29. (1) ... § 29. (1) ... 

 a) auf Feststellung der Verpflichtung zur Entrichtung der Zuschläge 
verjährt bei Zuschlagsschuldnern (Arbeitgeber) und 
Zuschlagsmithaftenden binnen drei Jahren, gerechnet vom Ende des 
Zuschlagszeitraumes; 

 a) auf Feststellung der Verpflichtung zur Entrichtung der Zuschläge 
verjährt bei Zuschlagsschuldnern (Arbeitgeber) und 
Zuschlagsmithaftenden binnen drei Jahren, gerechnet vom Ende des 
Zuschlagszeitraumes; innerhalb dieser Frist kann mit Forderungen, die 
dem Haftenden gegenüber der Urlaubs- und Abfertigungskasse zustehen, 
unabhängig davon aufgerechnet werden, wann diese entstanden sind; 
§ 12a Abs. 2 und § 19 Abs. 1 IO finden keine Anwendung; 

 b) auf Einforderung festgestellter und vom Arbeitgeber nicht entrichteter 
Zuschläge verjährt binnen zwei Jahren, gerechnet vom Zeitpunkt der 
Vorschreibung; 

 b) auf Einforderung festgestellter und vom Arbeitgeber nicht entrichteter 
Zuschläge verjährt binnen drei Jahren, gerechnet vom Zeitpunkt der 
Vorschreibung; 

 c) ...  c) ... 

(2) ... (2) ... 
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ABSCHNITT VI ABSCHNITT VI 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Zusammenarbeit Zusammenarbeit 

§ 31. (1) Die zuständigen Krankenversicherungsträger sind verpflichtet, der 
Urlaubs- und Abfertigungskasse zum Zweck der Erbringung von Leistungen, der 
Feststellung der Zuschlagspflicht und der Einbringung von Zuschlägen folgende 
Daten im Wege des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger (§ 30c Abs. 1 
Z 2 lit. b) ASVG) zu übermitteln: Namen des Beschäftigten, Geburtsdatum, 
Sozialversicherungsnummer, Art der Beschäftigung (Beschäftigung als Arbeiter 
oder Angestellter bzw. Lehrling oder geringfügig beschäftigt als Arbeiter oder 
Angestellter oder Beschäftigung als freier Dienstnehmer), bei den 
Krankenversicherungsträgern gemeldete Versicherungszeiten, Bezeichnung des 
Dienstgebers und dessen Wirtschaftsklassenzuordnung sowie Zeitpunkt der 
Anmeldung und der Abmeldung des Beschäftigten. Die Urlaubs- und 
Abfertigungskasse ist in diesem Zusammenhang berechtigt, die Übermittlung 
dieser Daten nicht nur bezogen auf einen oder mehrere bestimmte Arbeitnehmer 
zu verlangen, sondern auch bezogen auf einen Dienstgeber dahingehend, dass 
sämtliche von diesem Dienstgeber gemeldeten Beschäftigten und deren Daten im 
Sinne des ersten Satzes abgefragt werden können. 

§ 31. (1) Die zuständigen Krankenversicherungsträger sind verpflichtet, der 
Urlaubs- und Abfertigungskasse zum Zweck der Erbringung von Leistungen, der 
Feststellung der Zuschlagspflicht, der Einbringung von Zuschlägen und der 
Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping folgende Daten im Wege des 
Dachverbandes der Sozialversicherungsträger (§ 30c Abs. 1 Z 2 lit. b) ASVG) zu 
übermitteln: Namen des Beschäftigten, Geburtsdatum, 
Sozialversicherungsnummer, Art der Beschäftigung (Beschäftigung als Arbeiter 
oder Angestellter bzw. Lehrling oder geringfügig beschäftigt als Arbeiter oder 
Angestellter oder Beschäftigung als freier Dienstnehmer), bei den 
Krankenversicherungsträgern gemeldete Versicherungszeiten, Bezeichnung des 
Dienstgebers und dessen Wirtschaftsklassenzuordnung sowie Zeitpunkt der 
Anmeldung und der Abmeldung des Beschäftigten. Die Urlaubs- und 
Abfertigungskasse ist in diesem Zusammenhang berechtigt, die Übermittlung 
dieser Daten nicht nur bezogen auf einen oder mehrere bestimmte Arbeitnehmer 
zu verlangen, sondern auch bezogen auf einen Dienstgeber dahingehend, dass 
sämtliche von diesem Dienstgeber gemeldeten Beschäftigten und deren Daten im 
Sinne des ersten Satzes abgefragt werden können. 

(1a) Die zuständigen Träger der Pensionsversicherung sind verpflichtet, der 
Urlaubs- und Abfertigungskasse zum Zweck der Prüfung der Voraussetzungen 
für die Gewährung von Überbrückungsgeld gemäß § 13l oder 
Überbrückungsabgeltung gemäß § 13m sowie der Sicherstellung der finanziellen 
Deckung für eine Ausdehnung der Ansprüche gemäß § 13l Abs. 2 bis 4 durch 
Verordnung gemäß § 13l Abs. 6 hinsichtlich Arbeitnehmern, die in den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes fallen und die das 50. Lebensjahr erreicht haben, 
im Wege des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger 
(§ 30c Abs. 1 Z 3 lit. b) ASVG) alle Versicherungszeiten, die für die Prüfung des 
Vorliegens der Anspruchsvoraussetzungen für eine Alterspension heranzuziehen 
sind, mitzuteilen. 

(1a) Die zuständigen Träger der Pensionsversicherung sind verpflichtet, der 
Urlaubs- und Abfertigungskasse zum Zweck der Prüfung der Voraussetzungen 
für die Gewährung von Überbrückungsgeld gemäß § 13l oder 
Überbrückungsabgeltung gemäß § 13m sowie der Sicherstellung der finanziellen 
Deckung für eine Ausdehnung der Ansprüche gemäß § 13l Abs. 2 bis 4 durch 
Verordnung gemäß § 13l Abs. 6 hinsichtlich Arbeitnehmern, die in den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes fallen und die das 50. Lebensjahr erreicht haben, 
im Wege des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger (§ 30c Abs. 1 Z 2 
lit. b ASVG) alle Versicherungszeiten, die für die Prüfung des Vorliegens der 
Anspruchsvoraussetzungen für eine Alterspension heranzuziehen sind, 
mitzuteilen. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 
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(4) Die Finanzstraf-und Abgabenbehörden sind ist für Zwecke der 
Erhebungen nach § 6 SBBG sowie nach § 7b AVRAG berechtigt, in die 
Arbeitnehmer- und Betriebsauskunft der Bauarbeiter-Urlaubs- und 
Abfertigungskasse Einsicht zu nehmen und dabei folgende Daten abzufragen: 
Betriebsdaten (Firmenname und –adresse, Firmenbuchnummer) sowie die Daten 
der bei einem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer über 
Beschäftigungsverhältnisse (Name, Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer, 
ausgeübte Tätigkeit, Entgelthöhe, Beschäftigungsdauer, Beschäftigungsort, 
Urlaubsansprüche und geleistetes Urlaubsentgelt), Entrichtung der Zuschläge 
nach dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz. Diese Einsichts- und 
Abfrageberechtigung kommt auch der IEF-Service GmbH zum Zwecke der 
Beurteilung des Vorliegens eines gesicherten Anspruchs im Sinne des Insolvenz-
Entgeltsicherungsgesetzes (IESG), BGBl. Nr. 324/1977 zu. Diese Einsichts- und 
Abfrageberechtigung kommt auch den zuständigen Krankenversicherungsträgern 
zum Zweck der Beitragsprüfung sowie dem Arbeitsmarktservice zum Zweck der 
Beurteilung des Vorliegens von Ansprüchen nach dem 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 – AlVG, BGBl Nr. 609/1977, zu. 

(4) Das Amt für Betrugsbekämpfung ist für Zwecke der Erhebungen nach § 6 
SBBG sowie nach § 12 LSD-BG berechtigt, in die Arbeitnehmer- und 
Betriebsauskunft der Urlaubs- und Abfertigungskasse Einsicht zu nehmen und 
dabei folgende Daten abzufragen: Betriebsdaten (Firmenname und -adresse, 
Firmenbuchnummer, Teilzeitmeldungen sowie Name des bei der Urlaubs- und 
Abfertigungskasse vorgeladenen bzw. vorsprechenden Arbeitnehmers, der aber 
noch keinem Betrieb zugeordnet ist) sowie die Daten der bei einem Betrieb 
beschäftigten Arbeitnehmer über Beschäftigungsverhältnisse (Name, 
Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer, ausgeübte Tätigkeit, Entgelthöhe, 
Beschäftigungsdauer, Beschäftigungsort, Urlaubsansprüche und geleistetes 
Urlaubsentgelt, Status der Prüfung des Beschäftigungsverhältnisses, Zeitpunkt 
der Auskunftserteilung, die im Rahmen der Auskunftserteilung erteilten Angaben 
und vorgelegten Unterlagen, der von der Urlaubs- und Abfertigungskasse im 
Rahmen der Vorsprache erstellte Fragenkatalog, das Erhebungsprotokoll im 
Falle einer Baustellenkontrolle sowie die Information, ob ein vorgeladener 
Arbeitnehmer zur Auskunftserteilung bereit war) und die Entrichtung der 
Zuschläge nach dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz. Diese 
Einsichts- und Abfrageberechtigung kommt auch der IEF-Service GmbH zum 
Zwecke der Beurteilung des Vorliegens eines gesicherten Anspruchs im Sinne 
des Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes (IESG), BGBl. Nr. 324/1977 zu. Diese 
Einsichts- und Abfrageberechtigung kommt auch den zuständigen 
Krankenversicherungsträgern zum Zweck der Beitragsprüfung sowie dem 
Arbeitsmarktservice zum Zweck der Beurteilung des Vorliegens von Ansprüchen 
nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 – AlVG, BGBl Nr. 609/1977, 
zu. 

Baustellendatenbank Baustellendatenbank 

§ 31a. (1) ... § 31a. (1) ... 

 1. ...  1. ... 

 2. folgende freiwillig von Auftraggebern im Sinne des 
Bundesvergabegesetzes 2006 (BVergG 2006), BGBl. I Nr. 17/2006, zu 
Baustellen gemeldete Daten: 

 2. die von Auftraggebern nach § 367 Bundesvergabegesetz 2018 
(BVergG 2018), BGBl. I Nr. 65/2018, zu Baustellen zu meldenden 
Daten; 

 a) Name, Anschrift, Befugnis(se) oder Unternehmensgegenstand des 
Auftragnehmers; 

 

 b) Auftragssumme, Kurzbeschreibung des Auftragsgegenstandes, 
Ausführungsort und voraussichtlichenAusführungsbeginn sowie 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
voraussichtliche Ausführungsdauer des Bauauftrages; 

 c) Name, Anschrift, Befugnis(se) oder Unternehmensgegenstand der bei 
der Ausführung des Auftrages (tatsächlich) eingesetzten 
Subunternehmer, Auftragssumme, Kurzbeschreibung des 
Auftragsgegenstandes, Ausführungsort, voraussichtlichen 
Ausführungsbeginn sowie voraussichtliche Ausführungsdauer des 
jeweiligen Auftragsteiles 

 

 d) Kennzahl des Auftrages;  

 3. die bei Baustellenkontrollen durch die Urlaubs- und Abfertigungskasse 
erhobenen Daten. 

 3. die bei Baustellenkontrollen durch die Urlaubs- und Abfertigungskasse 
erhobenen Daten; 

  4. folgende freiwillig von Auftraggebern gemeldete Daten 

  a) Name, Anschrift, Befugnis(se) oder Unternehmensgegenstand des 
Auftragnehmers; 

  b) Auftragssumme, Kurzbeschreibung des Auftragsgegenstandes, 
Ausführungsort und voraussichtlichen Ausführungsbeginn sowie 
voraussichtliche Ausführungsdauer des Bauauftrages; 

  c) Name, Anschrift, Befugnis(se) oder Unternehmensgegenstand der bei 
der Ausführung des Auftrages (tatsächlich) eingesetzten 
Subunternehmer, Auftragssumme, Kurzbeschreibung des 
Auftragsgegenstandes, Ausführungsort, voraussichtlichen 
Ausführungsbeginn sowie voraussichtliche Ausführungsdauer des 
jeweiligen Auftragsteiles; 

  d) Kennzahl des Auftrages. 

(2) Die Urlaubs- und Abfertigungskasse hat Auftraggeber im Sinne des 
BVergG 2006, sofern sie die in Abs. 1 Z 2 genannten Daten gemeldet haben, über 
folgende Ergebnisse der Kontrolle der Urlaubs- und Abfertigungskasse auf diesen 
Baustellen auf elektronischem Weg zu informieren: 

(2) Die Urlaubs- und Abfertigungskasse hat Auftraggeber sofern sie die in 
Abs. 1 Z 2 und 4 genannten Daten gemeldet haben, über folgende Ergebnisse der 
Kontrolle der Urlaubs- und Abfertigungskasse auf diesen Baustellen auf 
elektronischem Weg zu informieren: 

 1. bis 4. ...  1. bis 4. ... 

(3) ... (3) ... 

(4) Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Z 7 der Verordnung (EU) 2016/679 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1, ist die 
Urlaubs- und Abfertigungskasse. Daten, die gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3 zu einer 

(4) Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Z 7 der Verordnung (EU) 2016/679 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1, ist die 
Urlaubs- und Abfertigungskasse. Daten, die gemäß Abs. 1 Z 1 bis 4 zu einer 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Baustelle erfasst wurden, sind mit Ablauf des siebenten Kalenderjahres nach der 
letzten Meldung oder der letzten Änderung der Meldung zu löschen. 

Baustelle erfasst wurden, sind mit Ablauf des siebenten Kalenderjahres nach der 
letzten Meldung oder der letzten Änderung der Meldung zu löschen. 

(5) Die Urlaubs- und Abfertigungskasse hat zur Erstattung der Meldungen 
gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 eine Webanwendung zur Verfügung zu stellen. 

(5) Die Urlaubs- und Abfertigungskasse hat zur Erstattung der Meldungen 
gemäß Abs. 1 Z 1, 2 und 4 eine Webanwendung zur Verfügung zu stellen. 

Strafbestimmungen Strafbestimmungen 

§ 32. (1) Wer § 32. (1) Wer 

 1. bis 4. ...  1. bis 4. ... 

[...] [...] 

(2) Wer (2) Wer 

 1. bis 3. ...  1. bis 3. ... 

[...] [...] 

(3) ... (3) ... 

(4) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 und 2 sind nur dann strafbar, 
sofern die jeweilige Tat nicht den Tatbestand einer Verwaltungsübertretung nach 
§ 7b Abs. 8 oder § 7i AVRAG bildet. 

(4) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 und 2 sind nur dann strafbar, 
sofern die jeweilige Tat nicht den Tatbestand einer Verwaltungsübertretung nach 
den §§ 26 bis 29 LSD-BG bildet. 

(5) ... (5) ... 

Abschnitt VIb Abschnitt VIb 

Sonderbestimmungen für den Urlaub bei Entsendung Sonderbestimmungen für Entsendungen und für die Beschäftigung zu 
einem Arbeitgeber ohne Sitz in Österreich 

Geltungsbereich Geltungsbereich 

§ 33d. (1) ... § 33d. (1) ... 

 1. und 2. ...  1. und 2. ... 

[...] [...] 

(2) Als Entsendung im Sinne dieses Gesetzes gilt auch die Beschäftigung von 
Arbeitnehmern im Sinne des Abschnittes I mit gewöhnlichem Arbeitsort in 
Österreich, wenn die Beschäftigung im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses zu 
einem Arbeitgeber mit Sitz außerhalb Österreichs erfolgt. 

(2) Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten auch für die Beschäftigung 
von Arbeitnehmern im Sinne des Abschnittes I mit gewöhnlichem Arbeitsort in 
Österreich, wenn die Beschäftigung im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses zu 
einem Arbeitgeber mit Sitz außerhalb Österreichs erfolgt. 

Meldepflicht Meldepflicht 

§ 33g. (1) ... § 33g. (1) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. bis 10. ...  1. bis 10. ... 

(2) Für die Pflicht zur Erstmeldung gemäß § 22 Abs. 1 eines Arbeitgebers 
mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes gilt 
bei einer Entsendung zur Erbringung einer Arbeitsleistung § 7b Abs. 3 und 4 
Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG), BGBl. Nr. 459/1993, in der 
jeweils geltenden Fassung. Bei einer Entsendung im Rahmen einer 
Arbeitskräfteüberlassung gilt § 17 Abs. 2 und 3 Arbeitskräfteüberlassungsgesetz 
(AÜG), BGBl. Nr. 196/1988, in der jeweils geltenden Fassung. Die Erstattung der 
Meldung gemäß § 7b Abs. 3 und 4 AVRAG oder § 17 Abs. 2 und 3 AÜG gilt als 
Erstmeldung gemäß § 22 Abs. 1. In der Folge hat der Arbeitgeber Meldungen 
gemäß § 22 Abs. 2 bis 3 zu erstatten. 

(2) Für die Pflicht zur Erstmeldung gemäß § 22 Abs. 1 eines Arbeitgebers 
mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes 
oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft gilt bei einer Entsendung zur 
Erbringung einer Arbeitsleistung sowie im Rahmen einer 
Arbeitskräfteüberlassung § 19 LSD-BG. Die Erstattung der Meldung gemäß § 19 
LSD-BG gilt als Erstmeldung gemäß § 22 Abs. 1. In der Folge hat der 
Arbeitgeber Meldungen gemäß § 22 Abs. 2 bis 3 zu erstatten. 

(3) ... (3) ... 

 1. an die Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen 
Beschäftigung nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz und dem 
Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz des Bundesministeriums für 
Finanzen, 

 1. an die Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen 
Beschäftigung nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz und dem Lohn- 
und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz des Amtes für 
Betrugsbekämpfung, 

 2. und 3. ...  2. und 3. ... 

[...] [...] 

(4) und (5) ... (4) und (5) ... 

Entrichtung der Zuschläge Entrichtung der Urlaubszuschläge 

§ 33h. (1) Für die Entrichtung der Zuschläge gelten die §§ 21a, 22 Abs. 4 bis 
5, 23, 23a, § 23b Abs. 2 bis 4, 25 Abs. 1 und 2 mit der Maßgabe, dass als 
gesetzliche Normalarbeitszeit oder durch Normen der kollektiven 
Rechtsgestaltung festgelegte kürzere Normalarbeitszeit im Sinne des § 21a Abs. 4 
die nach dem Arbeitsvertragsstatut auf das jeweilige Arbeitsverhältnis 
anzuwendende Normalarbeitszeit gilt. Des Weiteren gelten die §§ 23c und 23d. 

§ 33h. (1) Für die Entrichtung der Zuschläge gelten die §§ 21a, 22 Abs. 2a, 4 
bis 6, 23, 23a, § 23b Abs. 2 bis 4, 25 Abs. 1 und 2 mit der Maßgabe, dass als 
gesetzliche Normalarbeitszeit oder durch Normen der kollektiven 
Rechtsgestaltung festgelegte kürzere Normalarbeitszeit im Sinne des § 21a Abs. 4 
die nach dem Arbeitsvertragsstatut auf das jeweilige Arbeitsverhältnis 
anzuwendende Normalarbeitszeit gilt. Des Weiteren gelten die §§ 23c und 23d. 

(1a) bis (2a) ... (1a) bis (2a) ... 

(2b) Hat die Urlaubs- und Abfertigungskasse die Zuschlagsleistung wegen 
der Nichteinhaltung der Meldepflicht auf Grund eigener Ermittlungen nach § 22 
Abs. 5 zweiter Satz errechnet, so schuldet der Arbeitgeber die so errechneten 
Zuschläge. 

(2b) Hat die Urlaubs- und Abfertigungskasse die Zuschlagsleistung wegen 
der Nichteinhaltung der Meldepflicht auf Grund eigener Ermittlungen nach § 22 
Abs. 5 zweiter Satz errechnet, so schuldet der Arbeitgeber die so errechneten 
Zuschläge. Behauptet der Arbeitgeber, dass diese Erhebungsergebnisse unrichtig 
sind, so obliegt ihm der Beweis dafür. 

(3) ... (3) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 Langfristige Entsendungen 

 § 33j. Überschreitet die tatsächliche Entsendung oder Überlassung eines 
Arbeitnehmers die Dauer von zwölf Monaten, finden auf solche 
Arbeitsverhältnisse ab diesem Zeitpunkt die durch Kollektivvertrag festgelegten 
Arbeitsrechtsnormen zur Gänze Anwendung, soweit diese Normen günstiger sind, 
als die entsprechenden Normen des Entsendestaates. Dabei ist jener 
Kollektivvertrag heranzuziehen, der am Arbeitsort für vergleichbare 
Arbeitnehmer von vergleichbaren Arbeitgebern gilt. Ausgenommen davon sind 
die Verfahren, Formalitäten und Bedingungen für den Abschluss und die 
Beendigung des Arbeitsvertrages einschließlich von Wettbewerbsverboten. Legt 
der Arbeitgeber eine mit einer Begründung versehene Mitteilung in deutscher 
oder englischer Sprache vor, verlängert sich der Zeitraum nach dem ersten Satz 
auf 18 Monate. Bei der Berechnung der Entsendungsdauer ist die Dauer einer 
Entsendung eines ersetzten Arbeitnehmers zu berücksichtigen. Die Mitteilung ist 
gegebenenfalls mit einer Meldung gemäß § 22 Abs. 2 bis 3 zu übermitteln. 

 Weitere Ansprüche bei gewöhnlichem Arbeitsort in Österreich 

 § 33k. (1) Für Arbeitsverhältnisse im Sinne des § 33d Abs. 2, sind die 
Abschnitte III, IIIa, IIIb und VIa anzuwenden. 

 (2) Arbeitgeber mit Sitz außerhalb Österreichs, die Arbeitnehmer im Sinne 
des § 33d Abs. 2 beschäftigten, haben Zuschläge für Winterfeiertage nach § 13k, 
für das Überbrückungsgeld nach § 13o sowie für die Abfertigung nach § 21 iVm 
§ 21a zu entrichten. Für die Entrichtung der Zuschläge gilt jeweils § 33h Abs. 1, 
2 bis 3. 

 (3) Erweckt ein Arbeitgeber fälschlicherweise oder in betrügerischer Absicht 
den Eindruck, dass er einen Arbeitnehmer nach Österreich entsendet, so darf 
dieser Arbeitnehmer nicht schlechter gestellt werden als in einem 
Entsendungsfall. Die sich aus der Rechtsordnung des Herkunftsstaates ergebenen 
Ansprüche stehen dem Arbeitnehmer gegenüber seinem Arbeitgeber zu. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

ABSCHNITT VII ABSCHNITT VII 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Bestimmungen in Zusammenhang mit COVID-19 Bestimmungen in Zusammenhang mit COVID-19 

§ 39a. (1) und (2) ... § 39a. (1) und (2) ... 

 (3) Abweichend von § 7 Abs. 6 verfallen Urlaubsansprüche, die in den 
Jahren 2017 und 2018 erworben wurden, wenn der Arbeitnehmer den Urlaub 
nicht bis zum 31. Mai des drittfolgenden Jahres nach dem Kalenderjahr, in dem 
der Urlaubsanspruch entstanden ist, verbraucht hat. Urlaubsansprüche, die in 
den Jahren 2019 und 2020 erworben werden, verfallen bis zum 30. April des 
drittfolgenden Jahres nach dem Kalenderjahr, in dem der Urlaubsanspruch 
entstanden ist. 

Wirksamkeitsbeginn Wirksamkeitsbeginn 

§ 40. (1) bis (45) ... § 40. (1) bis (45) ... 

 (46) § 39a Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2021 
tritt rückwirkend mit 22. März 2020 in Kraft. Die §§ 3c, 10 Abs. 1 lit. b, 13c 
Abs. 8, 13l Abs. 1, 2, 2a, 5, 6 und 7, 13m samt Überschrift, 13n Abs. 3a, 4 und 5, 
18a, 19 Abs. 4, 21 Abs. 3, 23 Abs. 2, 23a Abs. 1 und 3, 23b Abs. 2, 3, und 4, 24 
Z 3, 29 Abs. 1 lit. a und b, 31 Abs. 1, 1a und 4, 31a Abs. 1, 2, 4 und 5, 32 Abs. 4, 
die Überschrift zu Abschnitt VIb, 33d Abs. 2, 33g Abs. 2 und 3, die Überschrift zu 
33h, 33h Abs. 1 und 2b, 33j samt Überschrift und 33k samt Überschrift in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2021 treten mit 1. April 2021 in 
Kraft. § 13o Abs. 2 tritt mit Ablauf des 31. März 2021 außer Kraft. § 13l Abs. 1, 
2, 2a und 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2021 ist auf 
Antragstellungen nach dem Ablauf des 31. März 2021 anzuwenden. § 33j in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2021 ist auf Entsendungen und 
Überlassungen anzuwenden, die nach dem 31. März 2021 begonnen haben. § 33k 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2021 ist hinsichtlich der 
Sachbereiche Winterfeiertagsvergütung und Abfertigung für Arbeitsverhältnisse, 
die bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bestehen, mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass die Verpflichtung zur Zuschlagsentrichtung mit 
1. April 2021 beginnt. Die Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Konsumentenschutz betreffend die Überbrückungsabgeltung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
nach dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz (BUAG-
Überbrückungsabgeltungsverordnung), BGBl. II Nr. 289/2019, tritt mit Ablauf 
des 31. März 2021 außer Kraft. 

Artikel 2 

Änderung des Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetzes 1957 

 1. Abschnitt 

 Bestimmungen zur Schlechtwetterentschädigung 

Geltungsbereich Geltungsbereich 

§ 1. (1) ... § 1. (1) ... 

[...] [...] 

(2) bis (5) ... (2) bis (5) ... 

Deckung des Aufwandes Deckung des Aufwandes 

§ 12. (1) bis (9) ... § 12. (1) bis (9) ... 

 2. Abschnitt 

 Sonderbestimmungen bei langfristigen Entsendungen 

 Geltungsbereich 

 § 12a. (1) Dieser Abschnitt gilt für die Beschäftigung von Arbeitnehmern 
ohne gewöhnlichen Arbeitsort in Österreich, die von einem Arbeitgeber im Sinne 
des § 1 zur Arbeitsleistung oder im Rahmen einer Arbeitskräfteüberlassung nach 
Österreich entsandt werden, sofern die tatsächliche Entsendung oder 
Überlassung die Dauer von zwölf Monaten überschreitet. Legt der Arbeitgeber 
der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse eine mit einer Begründung 
versehene Mitteilung in deutscher oder englischer Sprache vor, so verlängert sich 
der Zeitraum nach dem ersten Satz auf 18 Monate. Bei der Berechnung der 
Entsendungsdauer ist die Dauer einer Entsendung eines ersetzten Arbeitnehmers 
zu berücksichtigen. Die Mitteilung ist gegebenenfalls mit einer Meldung gemäß 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 22 Abs. 2 bis 3 BUAG zu übermitteln. 

 (2) Dieser Abschnitt gilt auch für die Beschäftigung von Arbeitnehmern in 
Betrieben im Sinne des § 1 mit gewöhnlichem Arbeitsort in Österreich, wenn die 
Beschäftigung im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses zu einem Arbeitgeber mit 
Sitz außerhalb Österreichs erfolgt. 

 Schlechtwetterentschädigung 

 § 12b. Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer, der wegen Schlechtwetters 
im Sinne des § 3 einen Arbeitsausfall erleidet, der mit einem Lohnausfall 
verbunden ist, eine Schlechtwetterentschädigung in Höhe von mindestens 60 vH 
des Lohnes, der unter Zugrundelegung der auf das jeweilige Arbeitsverhältnis 
anzuwendenden Normalarbeitszeit ohne Arbeitsausfall gebührt hätte, zu 
gewähren. Unter Lohn ist das gemäß § 3 LSD-BG zustehende Entgelt zu 
verstehen. 

 3. Abschnitt 

 Schlussbestimmungen 

Unterstützung der Urlaubs- und Abfertigungskasse Unterstützung der Urlaubs- und Abfertigungskasse 

§ 13. (1) und (2) ... § 13. (1) und (2) ... 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 19. (1) bis (16) ... § 19. (1) bis (16) ... 

 (17) Die Abschnittsbezeichnungen vor § 1, nach § 12 und vor § 13, § 12a 
sowie § 12b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2021 treten mit 1. 
April 2021 in Kraft. § 12b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
xx/2021 ist auf Entsendungen und Überlassungen anzuwenden, die nach dem 31. 
März 2021 begonnen haben. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 3 

Änderung des Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetzes 

1. Teil 1. Teil 

Mitarbeitervorsorge Mitarbeitervorsorge 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 

Beitragsrecht Beitragsrecht 

Beitragsleistung in besonderen Fällen Beitragsleistung in besonderen Fällen 

§ 7. (1) bis (4) ... § 7. (1) bis (4) ... 

 1. bis 3. ...  1. bis 3. ... 

[...] [...] 

(5) und (6) ... (5) und (6) ... 

(6a) Für die Dauer einer Bildungskarenz nach § 11 AVRAG hat der 
Arbeitnehmer Anspruch auf eine Beitragsleistung zu Lasten der Mittel aus der 
Gebarung Arbeitsmarktpolitik (§ 1 des Arbeitsmarktpolitik-
Finanzierungsgesetzes – AMPFG, BGBl. Nr. 315/1994) in Höhe von 1,53 vH der 
Bemessungsgrundlage in Höhe des vom Arbeitnehmer bezogenen 
Weiterbildungsgeldes gemäß § 26 Abs. 1 des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977, BGBl. Nr. 609/1977. Das 
Arbeitsmarktservice (AMS) hat dem zuständigen Träger der 
Krankenversicherung die für die Beitragsleistung nach dem 1. Satz notwendigen 
Daten in automationsunterstützter Form zur Verfügung zu stellen. 

(6a) Für die Dauer einer Bildungskarenz nach § 11 AVRAG hat der 
Arbeitnehmer Anspruch auf eine Beitragsleistung zu Lasten der Mittel aus der 
Gebarung Arbeitsmarktpolitik (§ 1 des Arbeitsmarktpolitik-
Finanzierungsgesetzes – AMPFG, BGBl. Nr. 315/1994) in Höhe von 1,53 vH der 
Bemessungsgrundlage in Höhe des vom Arbeitnehmer bezogenen 
Weiterbildungsgeldes gemäß § 26 Abs. 1 des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977, BGBl. Nr. 609/1977. Das 
Arbeitsmarktservice (AMS) hat dem zuständigen Träger der 
Krankenversicherung und der Urlaubs- und Abfertigungskasse die für die 
Beitragsleistung nach dem ersten Satz notwendigen Daten in 
automationsunterstützter Form zur Verfügung zu stellen. 

(7) Der jeweils zuständige Träger der Krankenversicherung hat die Beiträge 
nach Abs. 5, 6 und 6a ohne gesonderten Antrag des Arbeitnehmers oder des 
ehemaligen Arbeitnehmers an die BV-Kasse, bei einem ehemaligen 
Arbeitnehmer an die BV-Kasse seines letzten Arbeitgebers zu leisten. Bei einer 
Rückforderung von Kinderbetreuungsgeld nach dem KBGG sind für denselben 

(7) Der jeweils zuständige Träger der Krankenversicherung hat die Beiträge 
nach Abs. 5, 6 und 6a ohne gesonderten Antrag des Arbeitnehmers oder des 
ehemaligen Arbeitnehmers an die BV-Kasse, bei einem ehemaligen 
Arbeitnehmer an die BV-Kasse seines letzten Arbeitgebers, die Urlaubs- und 
Abfertigungskasse an die Betriebliche Vorsorgekasse nach § 33b BUAG zu 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zeitraum auch die nach Abs. 5 geleisteten Beiträge vom Arbeitnehmer oder vom 
ehemaligen Arbeitnehmer zurückzufordern und an den FLAF zu überweisen. 

leisten. Bei einer Rückforderung von Kinderbetreuungsgeld nach dem KBGG 
sind für denselben Zeitraum auch die nach Abs. 5 geleisteten Beiträge vom 
Arbeitnehmer oder vom ehemaligen Arbeitnehmer zurückzufordern und an den 
FLAF zu überweisen. 

(8) ... (8) ... 

6. Teil 6. Teil 

Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 73. (1) bis (35) ... § 73. (1) bis (35) ... 

 (36) § 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2021 tritt 
rückwirkend mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 

Artikel 4 

Änderung des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 

Abschnitt III Abschnitt III 

Aufbringung der Mittel Aufbringung der Mittel 

§ 39l. Aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen sind den 
Trägern der Krankenversicherung die Abfertigungsbeiträge für Arbeitnehmer 
oder ehemalige Arbeitnehmer, wenn der Zeitraum zwischen dem Beginn des 
Kinderbetreuungsgeldbezuges und dem Ende des letzten diesem Bundesgesetz 
unterliegenden Arbeitsverhältnis nicht mehr als drei Jahre beträgt, für Zeiten des 
Kinderbetreuungsgeldbezuges im Sinne des § 7 Abs. 5 des Betrieblichen 
Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetzes, BGBl. I Nr. 100/2002, 
gleichartiger österreichischer bundesgesetzlicher Rechtsvorschriften oder 
gleichartiger Rechtsvorschriften in Ausführungsgesetzen zum Landarbeitsgesetz 
(LAG) 1984, BGBl. Nr. 287/1984, zu ersetzen. Gleiches gilt für Arbeitnehmer für 
die Dauer einer Freistellung gegen Entfall des Entgelts oder einer Herabsetzung 
der Normalarbeitszeit nach den §§ 14a oder 14b des Arbeitsvertragsrechts-

§ 39l. Aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen sind den 
Trägern der Krankenversicherung die Abfertigungsbeiträge für Arbeitnehmer 
oder ehemalige Arbeitnehmer, wenn der Zeitraum zwischen dem Beginn des 
Kinderbetreuungsgeldbezuges und dem Ende des letzten diesem Bundesgesetz 
unterliegenden Arbeitsverhältnis nicht mehr als drei Jahre beträgt, für Zeiten des 
Kinderbetreuungsgeldbezuges im Sinne des § 7 Abs. 5 des Betrieblichen 
Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetzes, BGBl. I Nr. 100/2002, 
gleichartiger österreichischer bundesgesetzlicher Rechtsvorschriften oder 
gleichartiger Rechtsvorschriften in Ausführungsgesetzen zum Landarbeitsgesetz 
(LAG) 1984, BGBl. Nr. 287/1984, zu ersetzen. Gleiches gilt für Arbeitnehmer für 
die Dauer einer Freistellung gegen Entfall des Entgelts oder einer Herabsetzung 
der Normalarbeitszeit nach den §§ 14a oder 14b des Arbeitsvertragsrechts-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Anpassungsgesetzes (AVRAG), BGBl. Nr. 459/1993, oder gleichartigen 
österreichischen bundesgesetzlichen Rechtsvorschriften oder gleichartigen 
Rechtsvorschriften in Ausführungsgesetzen zum LAG. 

Anpassungsgesetzes (AVRAG), BGBl. Nr. 459/1993, oder gleichartigen 
österreichischen bundesgesetzlichen Rechtsvorschriften oder gleichartigen 
Rechtsvorschriften in Ausführungsgesetzen zum LAG. Für Arbeitnehmer, die 
dem Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungsgesetz, BGBl. Nr. 414/1972 
unterliegen, sind die Abfertigungsbeiträge der Urlaubs- und Abfertigungskasse zu 
ersetzen. 

Abschnitt IV Abschnitt IV 

Übergangs- und Schlußbestimmungen Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 55. (1) bis (49) ... § 55. (1) bis (49) ... 

 (50) § 39l in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2021 tritt 
rückwirkend mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 

Artikel 5 

Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988 

5. TEIL 5. TEIL 

STEUERABZUG VOM ARBEITSLOHN (LOHNSTEUER) STEUERABZUG VOM ARBEITSLOHN (LOHNSTEUER) 

Sonstige Bezüge Sonstige Bezüge 

§ 67. (1) ... § 67. (1) ... 
 1. bis 4. ...  1. bis 4. ... 

[...] [...] 

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 

(5) Für Arbeitnehmer, die dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz 
(BUAG), BGBl. Nr. 414/1972, unterliegen, gilt Folgendes: 

(5) Für Arbeitnehmer, die dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz 
(BUAG), BGBl. Nr. 414/1972, unterliegen, gilt Folgendes: 

 – Von dem Urlaubsentgelt, der Urlaubsersatzleistung oder der Abfindung 
gemäß den §§ 8 bis 10 BUAG und der Überbrückungsabgeltungen 
gemäß § 13m Abs. 1 BUAG, ist die Hälfte als sonstiger Bezug zu 
behandeln und mit 6% zu besteuern. 

 – Von dem Urlaubsentgelt, der Urlaubsersatzleistung oder der Abfindung 
gemäß den §§ 8 bis 10 BUAG und der Überbrückungsabgeltungen 
gemäß § 13m Abs. 1 und 3 BUAG, ist die Hälfte als sonstiger Bezug zu 
behandeln und mit 6% zu besteuern. 

87/M
E

 X
X

V
II. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

22 von 23

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  23 von 23 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 – Weitere sonstige Bezüge sind abweichend von Abs. 2 (Jahressechstel) 
insoweit gemäß Abs. 1 und 2 zu besteuern, als diese vor Abzug der in 
Abs. 12 genannten Beiträge innerhalb eines Kalenderjahres ein Zwölftel 
der bereits zugeflossenen, auf das Kalenderjahr umgerechneten, 
laufenden Bezüge nicht übersteigen. Übersteigende Beträge sind dem 
laufenden Bezug des Lohnzahlungszeitraumes zuzurechnen, in dem sie 
ausgezahlt werden. 

 – Weitere sonstige Bezüge sind abweichend von Abs. 2 (Jahressechstel) 
insoweit gemäß Abs. 1 und 2 zu besteuern, als diese vor Abzug der in 
Abs. 12 genannten Beiträge innerhalb eines Kalenderjahres ein Zwölftel 
der bereits zugeflossenen, auf das Kalenderjahr umgerechneten, 
laufenden Bezüge nicht übersteigen. Übersteigende Beträge sind dem 
laufenden Bezug des Lohnzahlungszeitraumes zuzurechnen, in dem sie 
ausgezahlt werden. 

(6) ... (6) ... 

 1. und 2. ...  1. und 2. ... 

[...] [...] 

 3. bis 7. ...  3. bis 7. ... 

(8) ... (8) ... 

 a) bis g) ...  a) bis g) ... 

(9) bis (12) ... (9) bis (12) ... 

9. TEIL 9. TEIL 

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

§ 124b. § 124b. 

 1. bis 365. ...  1. bis 365. ... 

  366. § 67 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2021 tritt 
mit 1. April 2021 in Kraft. 
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